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 Anlage 1 

STELLUNGNAHME 1 

INHALT 

Es wird angeregt, die Festsetzung zur Höhe der seitlichen Einfriedung von privaten 
Grundstücken von 1,20 m Heckenhöhe auf 1,50 m zu erhöhen. Das gestalterische Ziel könne 
nachvollzogen werden. Mit der derzeit festgesetzten Höhe sei die Privatsphäre gefährdet. 
Mit einer Höhe von 1,50 m wäre dem gestalterischen Ziel jedoch nicht widersprochen. 

ERGEBNIS DER PRÜFUNG 

Die Festsetzung wird auf eine Höhe von 1,50 m geändert. Das gestalterische Ziel eines 
offenen und großzügigen Wohngebietes mit durchfließendem Grünraum bleibt dennoch 
gewahrt.  

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Es wird empfohlen, den Inhalt der Stellungnahme zu berücksichtigen. 
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 Anlage 2 

STELLUNGNAHME 2 

INHALT 

1. Es wird angeregt, die Festsetzung zur ausschließlichen Fassadengestaltung mit Klinker für
Wohngebäude und Garagen zu lockern. Das Erscheinungsbild der Immobilie könne damit
aufgelockert und die Kosten reduziert werden. Auch auflockernde Vor- und Rücksprünge
bzw. Überdachungen, insbesondere für Wetterschutz, sollten zulässig sein.

2. Die Unzulässigkeit von dauerhaften Terrassenüberdachungen sowie von überdachten
Stellplätzen (Carports) sei nicht nachvollziehbar, obwohl sie passend zur modernen
Bauweise ausgestaltet werden können und im Fall von Carports kostengünstiger
gegenüber den vorgeschriebenen Garagen sind.

3. Die Festsetzungen zu Einfriedungen der Baugrundstücke sollten vollständig überdacht
werden. Der 20 cm hohe Sockel zur Straßenbegrenzung verteuere den Hauspreis
zusätzlich. Die Heckenhöhe zur seitlichen und rückwärtigen Grundstückseinfriedung sei
mit 1,20 m zum Schutz der Privatsphäre zu gering und sollte auf 1,80 m erhöht werden.
Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die seitlichen Einfriedungen nicht bis zur vorderen
Grundstücksgrenze geführt werden dürfen.

ERGEBNIS DER PRÜFUNG 

Zu 1.) 
Zur Gestaltung der Fassaden wird ausschließlich der Ziegelsichtigkeit der Vorrang gegeben. 
Dieser Ansatz wurde im vorgeschalteten Wettbewerbsverfahren durch die Stadt Schwerin 
favorisiert. Der Ziegelklinker als wertvolles und dauerhaftes Fassadenmaterial prägt neben 
der kubischen Gebäudeform wesentlich das Erscheinungsbild des neuen Wohngebietes. Die 
Hinzunahme weiterer  Materialien weicht das einheitliche und geschlossene 
Erscheinungsbild der Gesamtsiedlung auf.  

Die favorisierte kubische Hausarchitektur mit durchgehenden und gerade fluchtenden 
Wänden basiert auf dem Grundgedanken, dass die Gebäude in der Gesamtheit gleichwertig 
und klar strukturiert erscheinen sollen. Ruhige und klare Formen unterstützen die 
angestrebte Homogenität und gestalterische Qualität des Wohngebietes. Vor- und 
Rücksprünge, Balkone oder sonstige Anbauten lösen diese klaren Formen auf und führen zu 
gestalterischer Unruhe. Auch unter energetischen Gesichtspunkten ist die festgesetzte 
Gebäudekubatur ohne Vor- und Rücksprüngen sinnvoll. 

Vordächer, insbesondere als Wetterschutz können in Material, Form und Größe gestalterisch 
so zurücknehmend und untergeordnet ausgebildet werden, dass sie die beabsichtigten 
klaren Gebäudeformen nicht stören. Daher wird zu den Vordächern folgende Festsetzung 
aufgenommen: 
Vordächer sind als filigrane Konstruktionen aus Glas oder Edelstahl bis zu einer Tiefe  von 
max. 1m zulässig. 
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Damit bleibt der gestalterische Ansatz gewahrt. 

 Zu 2.) 
Mit dem Gesamtziel, dass Garagen und untergeordnete bauliche Anlagen den gleichen 
gestalterischen Grundsätzen unterliegen wie dem Hauptbaukörper (kubisch und verklinkert), 
wurden Carports und dauerhafte Terrassenüberdachungen, die durch ihre Konstruktion 
grundsätzlich losgelöst vom Hauptgebäude wirken, ausgeschlossen. Zugleich wird damit der 
Entstehung gestalterisch verschiedenartigster  Nebenbaukörper entgegen gewirkt und eine  
einheitliche Gestaltung gewahrt.   
Dauerhafte Terrassenüberdachungen führen langfristig in der Mehrzahl auch zu fest 
umbauten Räumen bzw. Anbauten. Dies steht im Widerspruch zur festgesetzten  
Gebäudekubatur ohne jegliche Anbauten, Vorsprünge u.ä, die die klaren Formen auflösen 
und die angestrebte bauliche Einheit stören würden.  

Zu 3.) 
Außenanlagen prägen das Bild eines Quartiers ebenso wie die Architektur. Es ist deshalb 
sinnvoll, auch für diesen Bereich Grundmerkmale und markante Gestaltungsdetails zu 
definieren. Auf diese Weise ist es möglich, dass trotz individueller Ansprüche und Planungen 
das neue Quartier als ein Ganzes wahrgenommen wird, statt als eine bunte Mischung von 
unterschiedlichsten Gestaltungselementen.  

Der 20 cm hohe Sockel schafft eine klare räumliche Zonierung zwischen öffentlichem 
Straßenraum und privatem Grundstück. Das Erscheinungsbild des öffentlichen 
Straßenraumes ist damit gestalterisch einheitlich geprägt.  

Die Festsetzung der Heckenhöhe zur seitlichen und rückwärtigen Grundstückseinfriedung 
wird von derzeit 1,20 m auf eine Höhe von 1,50 m geändert. Damit wird mehr Privatsphäre 
berücksichtigt. 

Ein Zurücksetzen der Einfriedungen ist insbesondere erforderlich, um ausreichende 
Sichtverhältnisse auf den öffentlichen Straßenraum, vor allem bei der Ausfahrt von den 
privaten Grundstücken zu gewährleisten. Hohe Heckenanpflanzungen bis zum Straßenraum 
schränken diese Sichtverhältnisse ein.  

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Es wird empfohlen, den Inhalt der Stellungnahmen unter Punkt 1 sowie Punkt 3 teilweise zu 
berücksichtigen. 
Der Inhalt der Stellungnahme unter Punkt 2 wird zur Kenntnis genommen. 
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 Anlage 3 

STELLUNGNAHME 3  (2 Stellungnahmen mit thematisch gleichem Inhalt) 

INHALT 

Es wird angeregt, eine andere technische Lösung zur Regenwasserrückhaltung und 
Regenwasserableitung vorzusehen. Gegen die geplante Lösung, den Aegelpohl als 
natürliches Regenrückhaltebecken mit Überlauf in die Kanalisation  zu nutzen, bestehen 
Bedenken. Insbesondere werden mit der geplanten Entwässerung umfangreiche Schäden in 
den Kellern der umliegenden Häuser wegen eindringendem Schichtenwasser befürchtet. 

ERGEBNIS DER PRÜFUNG 

Der “Aegelpohl“ wird nicht als natürliches Regenrückhaltebecken genutzt. Der Investor hat 
sich während der Offenlage für eine andere technische Lösung zur 
Niederschlagsentwässerung für das Plangebiet entschieden. Die Fassung und Ableitung des 
Niederschlagswassers erfolgt direkt über die im Zuge des Fahrbahnneubaus zu errichtende 
Regenwasserkanalisation. Die Abstimmungen mit dem Ver- und Entsorgungsträger (SAE) 
sind erfolgt.  

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Es wird empfohlen, den Inhalt der Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
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 Anlage 4 

STELLUNGNAHME 4 

INHALT 

1. Es wird angeregt, die Festsetzung “A6“ unter II. Grünordnerische Festsetzungen zu
ändern. Die umweltfachlichen Untersuchungen für eine Renaturierung des “Aegelpohl“ im
Hinblick auf die Herstellung der Wasserflächen auf ihre ursprüngliche Größe seien nur
unzureichend oder fehlten ganz. Auch die Flächengröße sei nicht definiert. Daher  sollte
zumindest der erste Teil des zweiten Satzes unter der Festsetzung: “…, die Wasserflächen
auf ihre ursprüngliche Größe zu erweitern.“ gestrichen werden.

2. In der Eingriffs-/Ausgleichsplanung sowie im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sei
der “Aegelpohl“ nicht berücksichtigt.

3. Auch wenn auf den “Aegelpohl“ als Regenrückhaltebecken verzichtet werde, wie die
Verwaltung vor der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes angekündigt hat, sollte die
Renaturierung des geschützten Biotops außerhalb des Bebauungsplanes in einem
gesonderten Verfahren erfolgen.

4. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme “A3“ zur parkartigen Gestaltung des westlichen
Grünstreifens sollte  in Etappen erfolgen. Die sich dort befindlichen Schmutz- und
Regenwasserleitungen  seien im Abwasserbeseitigungskonzept der Landeshauptstadt
Schwerin in Schadensklassen mit kurzfristigem Handlungsbedarf eingestuft. Es sei eine
Erneuerung in offener Bauweise zu erwarten. Daher  sollten die Parkanlage und der dort
querende Geh- und Radweg, der auch als Notzufahrt für die Rettung dienen soll, erst nach
Erneuerung der Leitungen hergestellt werden. Es wird darum gebeten, den
Erschließungsvertrag mit dem Investor entsprechend zu gestalten.

ERGEBNIS DER PRÜFUNG 

Zu 1.) 
Der “Aegelpohl“ ist nicht mehr Bestandteil der Planungen zur Regenrückhaltung für einen 
Teilbereich des neuen Wohngebietes. Der Investor hat sich während der Offenlage für eine 
andere technische Lösung zur Niederschlagsentwässerung entschieden. Ein Eingriff in den 
“Aegelpohl“ erfolgt daher nicht. Damit entfällt auch die Festsetzung “A6 Renaturierung 
Aegepohl“, die u.a. die Vergrößerung der Wasserfläche des “Aegelpohls“ auf seine 
ursprüngliche Größe vorsah.  

Zu 2.) 
Zum “Aegelpohl“ wurden Angaben sowie Ausführungen in den entsprechenden Unterlagen 
ergänzt bzw. präzisiert. 
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Zu 3.) 
Die ursprünglich geplante Renaturierung des “Aegelpohl“ stand im unmittelbaren Bezug zum 
Planvorhaben. Vorgesehen war die naturschutzfachliche Sanierung des stehenden 
Kleingewässers mit seiner Ufervegetation als Kompensationsmaßnahme für die baulichen 
Eingriffe. Gleichzeitig sollte das sanierte Kleingewässer als natürliches Regenrückhaltebecken 
für einen Teileinzugsbereich des B- Plangebietes fungieren. Es wäre so kontinuierlich mit 
Niederschlagswasser aus dem Gebiet versorgt worden, was sich positiv auf einen konstanten 
Wasserstand des Biotops ausgewirkt hätte. Entwässerung und Naturschutz sollten so 
miteinander verknüpft werden. Die Kosten dieser Maßnahme hätte der Investor vollständig 
getragen. Da sich der Investor, nach Kritik von einzelnen Anwohnern an der  
Regenrückhaltung, für eine konventionelle Ableitung des Niederschlagswassers entschieden 
hat, fehlt die Grundlage für eine Renaturierung des “Aegelpohls“ im Rahmen dieses oder 
eines anderen Planverfahrens.  

Zu 4.) 
Bereits auf der Sitzung des Ortsbeirates am 06.07.2016 zum Offenlagebeschluss wurde 
seitens eines Anwohners vorgetragen, dass die Leitungen der SAE in die Schadensklasse 5 
mit umgehenden Handlungsbedarf eingestuft wären. Diese Aussage wurde durch das 
planende Ingenieurbüro zum Anlass genommen, die Schadensklasse bzw. den Zeitpunkt 
einer möglichen Erneuerung bei der SAE-Werkleitung abzufragen. Die SAE-Werkleitung 
informierte, dass Regen- und Schmutzwasserkanäle in einem besseren Zustand wie 
behauptet wären und eine Erneuerung in den nächsten 10 Jahren nicht zu erwarten ist. Zu 
diesem Gespräch liegt ein Protokoll vor.  
Es bestand daher kein Anlass, die Planungen zur zeitlichen Umsetzung der Parkanlage sowie 
des Geh- und Radweges im Erschließungsvertrag zu ändern. Die Baum- und 
Strauchpflanzungen erfolgen im vorgeschriebenen Schutzabstand, so dass bei einer 
Erneuerung des Leitungsbestandes keine oder ggf. nur geringe Beeinträchtigungen der 
Anpflanzungen zu erwarten sind. 

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Es wird empfohlen, den Inhalt der Stellungnahmen unter Punkt 1 und Punkt 3 zur Kenntnis 
zu nehmen.   
Die Stellungnahme unter Punkt 2 soll berücksichtigt werden. 
Es wird empfohlen, den Inhalt der Stellungnahme unter Punkt 4 nicht zu berücksichtigen. 
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Anlage 5 

STELLUNGNAHME 5  (mehrere Unterzeichner) 

VORBEMERKUNG 

In der Planzeichnung (Teil A) zum Bebauungsplanentwurf sind insgesamt drei 
Verkehrsflächen mit dem Einschrieb “Geh- und Radweg“ festgesetzt, über die Verbindungen 
zu den angrenzenden Siedlungsbereichen hergestellt werden. Eine Verbindung befindet sich 
im Nordwesten des Plangebietes mit Anschluss an den bestehenden Geh- und Radweg 
Gadebuscher/Ahornstraße. Eine weitere liegt im Südwesten, im Übergang zur Eschenstraße. 
Eine dritte Verbindung liegt am westlichen Plangebietsrand und führt ausgehend von der 
Planstraße C, über die neue Parkanlage und die Wiese vor der Versöhnungskirche auf die 
Ahornstraße. Daneben liegt die Erschließungsstraße für die Reihenhausanlage Ahornstraße. 
Die westliche neue Verkehrsfläche enthält neben dem Einschrieb “G/R“ für Geh- und 
Radweg den  Einschrieb “Notein- /Ausfahrt“. Die beiden anderen Geh- und 
Radwegverbindungen enthalten diesen Einschrieb nicht. Sie sind nicht für eine Notein-
/Ausfahrt vorgesehen. Sie werden daher auch nicht in der erforderlichen Belastungsklasse 
hergestellt. Letztlich enthalten alle drei Verbindungen den Einschrieb “G“ bzw. “H“, der auf 
den jeweiligen Planungsquerschnitt hinweist. Die Planungsquerschnitte sind ergänzend auf 
der Planunterlage dargestellt.   

INHALT 

Es wird angeregt, auf den Geh- und Radweg am westlichen Plangebietsrand, zwischen der 

Planstraße C und der Ahornstraße zu verzichten. Auf Grund des zu erwartenden geringen 
Verkehrsaufkommens sei ein dritter Geh- und Radweg über die Wiese nicht nötig. Es können 
die Verbindungen südlich, zwischen dem neuen Wohngebiet und der Eschenstraße, sowie  
im Nordwesten des Plangebietes mit Anschluss an den bestehenden Geh- und Radweg 
Gadebuscher/Ahornstraße genutzt werden. Über diesen könne auch die “Notein-/Ausfahrt“ 
im Havariefall erfolgen. Diese Verbindung in der Fortführung zur Gadebuscher Straße müsse 
aufgrund von Forderungen der SAE zur Befahrbarkeit mit LKWs zur Revision auf 10t Achslast 
ausgebaut werden. Daher könne dieser Weg die Funktion “Notein-/Ausfahrt“ bedienen. Es 
könne damit auf die insgesamt 150m lange Straße über die Wiese (vor der 
Versöhnungskirche) ganz verzichtet werden. Für diese Variante werden zusammenfassend 
folgende Vorteile genannt: 

 Schnellere Zufahrt für Rettungsfahrzeuge durch direkte Anbindung an das 
Hauptstraßennetz; die enge Zufahrt über die Straße Am Neumühler See mit 
spitzwinkliger Einmündung in die Gadebuscher Straße entfällt, 

 Geringere Investitionskosten in Wegebau und Werterhöhung für Grundstücke an der 
Planstraße C, 

 Kosten zur späteren Straßenunterhaltung für SDS entfallen, 

 weniger Eingriffe in die Natur und Ausgleichserfordernis, 

 Erhalt der Wiese und ihrer Funktion als Spiel- und Erholungsfläche. 
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ERGEBNIS DER PRÜFUNG 

Die Verwaltung hat mehrfach zu den Planungen des westlichen Geh- und Radweges sowie 
der Funktion und Bedeutung als Notein-/Ausfahrt Stellung genommen (siehe Anlage 5.1 und 
5.2 mit Verweis auf die Vorlage 00735/2016).  
Die Verwaltung hatte zugesagt, nochmals eine Prüfung zu Alternativen vorzunehmen. Diese 
Prüfung ist erfolgt und protokolliert (Anlage 5.3). Es wurde festgestellt, dass auch die 
Alternativen nicht zielführend und geeignet sind.  

Im Rahmen der jetzigen Abwägung der eingegangenen Stellungnahme ergibt sich kein neuer 
Sachverhalt.   

Aufgrund der sackengassenartigen Erschließung des neuen Wohngebietes über den 
Kreuzungspunkt Gadebuscher/Rahlstedter Straße ist ein 2. Rettungsweg erforderlich. Für die 
Allgemeinheit ist ein Geh- und Radweg in ost-westlicher Richtung zur Verbindung von 
Siedlungsgebieten sinnvoll. Beide Nutzungen stehen im Interesse des Allgemeinwohls und  
können miteinander verbunden werden. 

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Es wird empfohlen, die Stellungnahme nicht zu berücksichtigen. 



Anlage 5.1
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60.1.1 Datum:  12.09.2016 
   Bearb.: A.Reinkober 

e-mail: Areinkober@schwerin.de

Bebauungsplanentwurf Nr. 55.10 “Neues Wohnen am Lankower See“ 
Rad-und Fußwegverbindung zwischen Ahornstraße und der Planstraße C bzw. sogenannte Notein- 
und Ausfahrt für Rettungsfahrzeug 

Vermerk  
Abstimmungsgespräch zu o.g. Sachverhalt 
Stadthaus, 8.September 2016 

Anwesende: 
Herr Streil FD Feuerwehr und Rettungswesen/FG Gefahrenvorbeugung 
Herr Schacht      SDS 
Herr Winter Architekturbüro Stutz&Winter 
Frau Reinkober FD Stadtentwicklung und Wirtschaft 

Das Gespräch fand auf Einladung des FD Stadtentwicklung und Wirtschaft statt. Im Vorfeld der 
Offenlage zu o.g. Bebauungsplanentwurf gab es Anregungen von Anwohnern bzw. dem Ortsbeirat 
Lankow zu alternativen Varianten der Streckenführungen. Diese sind in der Anlage 1 dargestellt. Die 
Verwaltung hatte zugesagt, diese nochmal zu prüfen. 

Beide zu prüfenden  Varianten verlaufen auf der Trasse des dort bereits vorhandenen Fuß- und 
Radweges. Die Bebauungsplanung löst kein Erfordernis zur  Erneuerung dieses Weges aus. Er ist für 
seine Funktion als Fuß- und Radweg ausreichend ausgebildet und kann in seinem heutigen Zustand 
verbleiben.  
Da der Aegelpohl  nicht zu einem natürlichen Regenrückhaltebecken ausgebaut wird, ist ein damit 
verbundener Ausbau des nördlichen Wegestückes für Pflege- und Wartungsfahrzeuge der SAE auch 
nicht mehr erforderlich.  

Für den Rettungsweg sind die Anforderungen der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 
einzuhalten. Dazu gehören im Wesentlichen eine befahrbare Mindestbreite von 3,00 m, die 
ausreichende Dimensionierung des Unterbaus (Schottertragschicht für 16t), die Einhaltung der 
erforderlichen Kurvenradien für Löschfahrzeuge sowie die Befestigungsart.  

Der heutige Fuß- und Radweg eignet sich auf Grund seiner Ausbildung nicht als Rettungsweg für die 
Feuerwehr. Zur Übernahme dieser Funktion wäre ein kompletter Neubau erforderlich. In Anlage 2 ist 
der Ausbau dargestellt. 

Für beide Varianten ist zunächst die entsprechend ausgebildete  Zufahrt (Breite, Radien, 
Bordabsenkungen, Unterbau) ausgehend von der Gadebuscher Straße auf den bestehenden 
Fuß/Radweg, herzustellen. Für die Variante rot muss dann ein Neubau des Weges auf einer 
Gesamtlänge von 230 m gemäß o.g. Anforderungen erfolgen. Im Vorfeld ist der heutige Weg 
vollständig rückzubauen. Ein Teil des Weges liegt außerhalb des Plangeltungsbereiches und ist 
städtisches Eigentum. Die Kosten des Neubaus wären für diesen Teil  vollständig von der Stadt zu 
tragen und in den Haushalt einzustellen. Überschlägig muss mit mind. 30 Tausend Euro gerechnet 
werden. 

Anlage 5.3

AReinkober
Hervorheben



Die Variante blau ist ebenfalls entsprechend  aufzubauen. Die Kosten für die Herstellung lägen beim 
Investor. Der mehrfach kurvige Verlauf erschwert jedoch die Anfahrbarkeit für die Feuerwehr. Die 
erforderlichen Kurvenradien berühren private Grundstücke.  

Fazit: 

Die Anforderungen an den 2.Rettungsweg erfüllt nach gegenwärtigem Stand der Planungen nur die 
als Rad- und Fußweg geplante Verbindung   am westlichen Plangebietsrand, zwischen Ahornstraße 
und Planstraße C. Die Kosten trägt allein der Investor. Entsprechende Regelungen trifft der 
Erschließungsvertrag. In diesem Sinne sollte die in der Hauptsache als Fuß- und Radweg geplante 
Wegeführung beibehalten werden. Sie schafft eine sinnvolle Verbindung zwischen neuem und altem 
Wohngebiet. Der finanzielle und technische Aufwand der geprüften Varianten erscheint im 
Verhältnis zu einem tatsächlich eintretenden Rettungsfall  zu hoch. 

Eine Zusammenlegung des neuen Fuß- und Radweges mit dem Wohnweg vor dem Reihenhaus 
Ahornstraße wurde nicht weiter thematisiert. Von Anwohnern wird zwar die Häufung von 
Wegebeziehungen in diesem Bereich und auch die Zerschneidung der Grünfläche vor der Kirche 
kritisiert. Genauso wenig wird aber von den unmittelbaren Anwohnern eine Bündelung der Wege vor 
ihrer Haustür präferiert. 

Annegret Reinkober 

Anlage 1: zu prüfende Varianten 2. Rettungsweg 
Anlage 2: Varianten im Ausbau 



  Anlage 1 

geplanter Fuß/Radweg 
   und 2.Rettungsweg 

  Alternative Stadt 

  Variante Ortsbeirat 

  Kurvenradien anpassen 



  Anlage 2 
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 Anlage 6 

STELLUNGNAHME 6 

INHALT 

1. Die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 3 Geschossen und 4 Aufgängen in einer
Entfernung von 3 m oder 5m zur privaten Grundstücksgrenze der Stellungnehmerin sei
nicht zumutbar. Es träte ein Verlust von Sonneneinstrahlung in ihrem Garten ein. Auch sei
durch den Bau eines solchen übergroßen Gebäudes für ihr Privatgrundstück eine nicht
reparable und sehr hohe Wertminderung verbunden.
Für ein solches Mehrfamilienhaus sei nach § 70  der Landesbauordnung M-V (LBauO M-V)
eine Genehmigung bei den Nachbarn einzuholen.

2. In den bisherigen Planungen oder Veröffentlichungen sei von Mehrgeschossern im Bereich
der Gärten Gadebuscher Straße nie die Rede gewesen.  Es fehle am architektonischen
Übergang der geplanten Mehrgeschosser in die von Doppel- und Einfamilienhäusern
geprägte Umgebung. Das Anliegen der Stadtplaner, ein zukunftsweisendes Wohngebiet zu
entwickeln, werde mit der Planung nicht umgesetzt. Es waren Kubushäuser mit 2
Geschossen geplant.

3. Die Bepflanzungen in der Planung seien absolut unzureichend. Es wird die Begrünung an
der Grundstücksgrenze zu den Grundstücken Gadebuscher 155-175 beantragt. Der
vormalige Sichtschutz aus Kleingehölzen und einigen hochstämmigen Bäumen sei einfach
vernichtet worden.

4. Durch den Bau des Wohngebietes mit Mehrgeschossern werden Parkplatzprobleme für
die Anwohner der Gadebuscher Straße befürchtet. Diese könnten nicht mit dem Bau des
kleinen Parkplatzes für die Schule gelöst werden. Auch fielen mit dem geplanten Bau des
Geh- und Radweges in der Gadebuscher Straße fast alle Parkplätze weg.
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ERGEBNIS DER PRÜFUNG 

Zu 1.) 
Das entsprechende, mit Q2 bezeichnete Baufenster im Bebauungsplanentwurf lässt 
grundsätzlich eine dreigeschossige Bebauung mit einer Höhe von max. 11,50 m zu. Die 
hintere Baugrenze liegt insgesamt 8 m vom Grundstück bzw. dem Garten der 
Stellungnehmerin entfernt. Gemäß § 6 Absatz 5 LBauO M-V muss die Abstandsfläche 0,4 H,  
mindestens aber 3 m betragen. Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen der 
Neubebauung wären zum privaten Grundstück der Stellungnehmerin eingehalten. Somit 
sind auch die gesetzlichen Anforderungen an die Belichtung erfüllt. Da die Neubebauung 
nicht auf der Baugrenze, sondern auch zurückgesetzt errichtet werden darf, kann sich 
durchaus auch ein größerer Abstand zum privaten Grundstück ergeben. Dies liegt jedoch in 
der Entscheidung des Bauherrn. 
Nach der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes waren Umplanungen in der 
Trassenführung der neuen Schmutz- und Regenwasserkanalisation erforderlich.  In diesem 
Zusammenhang erfolgte die Anpassung des Leitungsrechtes und der nördlichen Baugrenze. 
Die nördliche Baugrenze rückt nun stärker vom Grundstück der Stellungnehmerin ab. 

Eine Wertminderung des Grundstückes der Stellungnehmerin ist durch die künftige 
Bebauung nicht erkennbar. Bisher ist das Plangebiet eine Brachfläche. Die Entwicklung der 
Fläche für hochwertigen Wohnungsbau wird sich eher positiv auf die Grundstücksbewertung 
der Nachbargrundstücke auswirken. 

Bisher liegt für das Quartier Q2 kein Bauantrag vor.  Damit fehlen die Voraussetzungen zur 
Anwendung des § 70 LBauO M-V, hier zur Beteiligung der Nachbarn.  Die Nachbarschaft 
wurde bisher im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes vom 
07.08.2016 bis 08.09.2016 beteiligt. Die planungsrechtlichen Regelungen des 
Bebauungsplanentwurfes lassen einen Eingriff in nachbarschützende Vorschriften nicht 
erkennen.  

Zu 2.) 
Der vorliegende Entwurf folgt den Ergebnissen des Wettbewerbsverfahrens aus dem Jahr 
2010 hinsichtlich der Wohnformen, Geschossigkeiten und Gestaltung. Im östlichen 
Eingangsbereich zum neuen Wohngebiet und als städtebauliches Pendant zur Berufsschule 
konzentriert sich mehrgeschossiger Wohnungsbau in Apartmentgebäuden mit Miet- und 
Eigentumswohnungen. Daran schließt sich ein Bereich für verdichtete 3 geschossige 
Wohnformen (Einzel-, Ketten- oder Reihenhaus) als Miet- oder Eigentumswohnungen an. 
Auf den übrigen Bauflächen ist die Bebauung mit individuellen 2- 3 geschossigen 
Einfamilienhäusern vorgesehen. Auf variierenden Grundstücksgrößen entsteht eine offene 
Einzelhausbebauung. Mit der Bebauung wird ein harmonischer Übergang in die vorhandene 
Bebauung und Umgebung erreicht. Prägende Bauform ist das kubische Gebäude mit 
Flachdach und regionaltypischer Klinkerfassade. 
Die städtebauliche Dichte des neuen Wohngebietes wurde jedoch reduziert. Damit hat sich 
auch die Anzahl der ursprünglich geplanten Wohneinheiten von 260 auf nun rd. 140 
reduziert.  
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Zu 3.) 
Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes unter III.2.2 sind die unbebauten 
privaten Grundstücksflächen zu begrünen.  Das kann in Form von Baumpflanzungen sowie 
von Hecken und Sträuchern erfolgen. Darüber hinaus können die seitlichen und 
rückwärtigen Grundstücksteile mit Hecken in einer Höhe bis 1,50 m eingefriedet werden.  
Unmittelbar südlich an die Grundstücke Gadebuscher Straße  155-175 verläuft ein 
Leitungsstreifen mit neuen Schmutz- und Regenwasserkanälen. Die alten Kanäle befanden 
sich innerhalb der neuen Baufelder. Eine Neuverlegung war erforderlich. In diesem 
Zusammenhang mussten auch Hecken und Gebüsche bzw. Bäume im neuen 
Leitungskorridor gerodet werden. Dieser Leitungskorridor darf nicht bepflanzt werden, weil 
Wurzeln die Leitungen beschädigen können. Die Leitungen und Schächte müssen zur 
Wartung und Pflege befahrbar sein. Für die Rodung erfolgt ein entsprechender Ausgleich an 
Pflanzmaßnahmen im Plangebiet. 

Zu 4.) 
Eigentümer und Bewohner des neuen Wohngebietes müssen ihren privaten Stellplatzbedarf 
grundsätzlich auf den eigenen Grundstücken nachweisen.  Für die mehrgeschossige 
Bebauung in den Quartieren Q1 und Q2 (einschließlich für deren Besucher), erfolgt das in 
Tiefgaragen bzw. auf offenen Stellplätzen.  Im öffentlichen Straßenraum des neuen 
Wohngebietes sind darüber hinaus weitere Besucherparkplätze in erforderlicher Anzahl 
ausgewiesen. Es kann daher zu keinen Konflikten mit Anwohnerparkplätzen in der  
Gadebuscher Straße kommen. Der Parkplatz vor der Berufsschule dient nicht dem neuen 
Wohngebiet. Er ist der Berufsschule zugeordnet und umfasst die erforderliche Anzahl von 
Stellplätzen gemäß den zu erwartenden Schülerzahlen nach Erweiterung der Berufsschule. 

Der geplante Bau des Geh- und Radweges entlang der Gadebuscher Straße steht nicht im 
Zusammenhang mit dem Bebauungsplangebiet. Bzgl. des Wegfalls von 
Anwohnerparkplätzen durch den geh- und Radweg wird auf Ausführungen der Verwaltung, 
aus dem Fachdienst Verkehrsmanagement aus dem Quartal I/2017 verwiesen. Hier heißt es 
u.a., dass der private Parkbedarf auf den eigenen Grundstücken abzudecken ist. Die Anzahl
der öffentlichen Parkplätze wird als ausreichend zur Deckung des öffentlichen Parkbedarfs 
eingeschätzt. 

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Es wird empfohlen, den Inhalt der Stellungnahme unter Punkt 1,2 und 3 zur Kenntnis zu 
nehmen. 
Der Inhalt der Stellungnahme unter Punkt 3 soll nicht berücksichtigt werden. 
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 Anlage 7 

STELLUNGNAHME 7  (2 Stellungnahmen mit thematisch gleichem Inhalt) 

INHALT 

Die Stellungnehmer schildern ihre Anteile an der Entstehung der Gärten vor 30 Jahren. Es 
wird auf die enorme Vielfalt an Pflanzen und Lebensräume für Tiere verwiesen. Diese könne 
als Ausgleich mitangerechnet werden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass diese Vielfalt einer 
Rasenfläche bzw. Blühwiese weichen soll.  
Die Gärten sollen erhalten bleiben. Die Stellungnehmer wünschen sich, dass die Gärten als 
Ausgleichsfläche berücksichtigt und in die Planung integriert werden. Auch könne mit der 
Neuordnung von Gartenflächen  eine durchgehende Nord-Süd-Verbindung bestehen 
bleiben. 

ERGEBNIS DER PRÜFUNG 

Die Verwaltung hat mehrfach zu Gärten bzw. Grabelandflächen Stellung genommen (siehe 
Anlage 7.1 und 7.2 mit Verweis auf die Vorlage 00735/2016).  

Im Rahmen der jetzigen Abwägung der eingegangenen Stellungnahme ergibt sich kein neuer 
Sachverhalt.   

Es wird nicht verkannt, dass die Gärten einen besonders hohen persönlichen Wert für die 
Pächter besitzen. Auch findet sich, anders als nach den Pachtverträgen zulässig, mehr als nur 
der einjährige floristische Artenbestand. Gemäß der Biotoptypenkartierung wird der Bestand 
jedoch als strukturarme Kleingartenanlage mit einer nur geringen ökologischen Wertigkeit 
beschrieben. Eine Anrechnung auf den erforderlichen Ausgleich bei Fortbestand der Gärten 
kann daher nicht erfolgen. Der Lebensraum der vorhandenen Tierwelt wird sich 
erfahrungsgemäß an die Bebauung anpassen bzw. in andere Bereiche verlagern. 

Die Art der Begrünung innerhalb der Gärten ist bestimmungsgemäß anders als 
die der künftigen Parkanlage. Blumen, Obstbäume und Gemüse haben sicher ihren 
eigenen Reiz. Demgegenüber bietet der weitläufige Park mit seiner Begrünung aber 
erheblich mehr an Stickstoff bindender und Sauerstoff produzierender Wirkung, als 
dies die kleingärtnerisch genutzten Flächen vermögen. Darüber hinaus kann die öffentliche 
Parkanlage auch von einem weitaus größeren Teil der erholungssuchenden 
Bevölkerung genutzt werden, als dies bei den Gärten der Fall wäre. Hier ist die  Zahl der 
möglichen “Nutznießer“ weitaus geringer. Die öffentliche Parkanlage steht allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Wohls der 
Allgemeinheit ist der Wert der öffentlichen Parkanlage höher einzustufen als der persönliche 
Freizeitwert für einige wenige Gartennutzer.  

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Es wird empfohlen, die Stellungnahme nicht zu berücksichtigen. 
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